
Anpassungsverordnung-Anlage 1 3.2.
Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch § 21 Abs. 2 der 
Melde- und Untersuchungsordnung vom 31. 7. 1970 
(GBl. Sdr. Nr. 668).

57.

Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch § 15 Abs. 2 des 
Atomenergiegesetzes (Reg.-Nr. 2.13.).

58.

Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch § 30 Abs. 2 der 
Binnengewässer-Verkehrsordnung (BGVO) vom 
21. 12. 1977 (GBl. Sdr. Nr. 951).

59.
§16 der Achtzehnten Durchführungsbestimmung 
vom 24. Juni 1964 zum Gesetz zum Schutze der Kul
tur- und Nutzpflanzen - Bekämpfung des Kartoffel
krebses - (GBl. II Nr. 70 S. 629) erhält folgende Fas
sung:

„§ 16
(1) Wer vorsätzlich gegen die Vorschriften des § 1 
Absätze 1 und 2, § 2 Absätze 1 und 2, § 3 Abs. 1, §§ 4 
und 5, § 7 Abs. 2, §§ 9 und 10 sowie § 11 Abs. 3 die
ser Durchführungsbestimmung verstößt, kann mit 
Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M be
legt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftli
chen Interessen mißachtenden Beweggründen oder 
wiederholt innerhalb von zwei Jahren begangen und 
mit Ordnungsstrafe geahndet worden oder ist da
durch ein größerer Schaden verursacht worden oder 
hätte er verursacht werden können, kann eine Ord
nungsstrafe bis zu 1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt den Direktoren der zuständigen Pflanzen
schutzämter bei den Bezirkslandwirtschaftsräten, bei 
Verstößen gegen den § 2 Absätze 1 und 2 dem Di
rektor des Staatlichen Pflanzenquarantänedienstes 
der Deutschen Demokratischen Republik.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).“

60.
§ 4 der Anordnung vom 23. Juli 1964 über die Ertei
lung von Verlagslizenzen für die Herausgabe karto
graphischer Erzeugnisse (GBl. II Nr. 77 S. 680) er
hält folgende Fassung:

»§ 4
(1) Wer vorsätzlich ohne Lizenz nach § 1 dieser An
ordnung kartographische Erzeugnisse verlegt oder

den für eine Lizenzausübung erteilten Auflagen zu
widerhandelt, kann mit Verweis oder Ordnungsstra
fe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Leiter der Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel des Ministeriums für Kultur.
(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).“

Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch § 35 Abs. 2 
Ziff. 5 der ArbeitsschutzVO vom 1. 12. 1977 (GBl. I 
Nr. 36 S. 405).

62.
§ 13 der Futtermittelverordnung vom 22. Oktober 
1964 (GBl. II Nr. 118 S. 927) erhält folgende Fas
sung:

„§13
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) Qualitätsminderungen oder Verderb von Futter

mitteln verschuldet, für deren Lagerung er ver
antwortlich ist, oder verdorbene oder gesund
heitsschädliche Futtermittel in den Verkehr 
bringt

b) anmeldepflichtige Futtermittel vor Eintragung 
oder nach Löschung im Futtermittelregister her
stellt oder in den Verkehr bringt

c) die nach § 2 dieser Verordnung geforderten An
gaben unrichtig macht oder ganz oder teilweise 
unterläßt oder Futtermittel entgegen den Bestim
mungen des § 5 Abs. 5 dieser Verordnung her
stellt oder in den Verkehr bringt

d) falsche Proben zur Untersuchung einsendet, un
richtige Angaben über die Probenahme macht 
oder die Probenahme nicht ordnungsgemäß ent
sprechend den gültigen Bestimmungen durch
führt

e) Futtermittel, die dem Staatlichen Futtermittel
fonds zuzuführen sind, nicht zuführt oder Futter
mittel aus dem Staatlichen Futtermittelfonds aus
liefert oder deren Auslieferung veranlaßt, ohne 
daß ein berechtigter Anspruch vorliegt

f) die Abrechnung der im Staatlichen Futtermittel
fonds verwalteten Futtermittel nicht ordnungs- 
und termingemäß vornimmt oder eine von staat
lichen Organen angeordnete Bestandserhebung 
nicht oder nicht ordnungsgemäß durchführt

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftli
chen Interessen mißachtenden Beweggründen oder

61.
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